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Nutzungsvereinbarung und Haftungsausschluss für die 
BMX- und Pumptrackanlage 
 
Name / Vorname:  _______________________________________ 
 
Strasse:    _______________________________________ 
 
Ort:    _______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________ 
 
Geburtsdatum:   _______________________________________ 
 
Veloclub / Verein:  _______________________________________ 
 
 
"Safety first": Die Sicherheit aller Trainierenden auf der BMX- und Pumptrackanlage steht im 
Vordergrund: Nur wer bereits ein routinierter BMX-Fahrer ist, oder einem nationalen Kader 
angehört, wird für die selbständige Benutzung der 8 m hohen Startrampe  zugelassen.  
 
□   Ich bin ein erfahrener BMX-FahrerIn und bestätige hiermit, über genügend Trainingserfahrung für 

die Benützung der BMX- und Pumtrackanlage mit der 8 m hohen Startrampe zu verfügen.  
 
□   Ich bringe noch keine oder wenig Pumptrack-Erfahrung mit und absolviere aus diesem Grund 

einen Pumptrack-Kurs. Der Kurs legitimiert nicht zur späteren Benutzung der 8 m hohen Startrampe. 
 
Mir ist bekannt, dass das Befahren der BMX- und Pumptrackanlage, im Besonderen die Benutzung 
der 8 m hohen Startrampe, ein gefährlicher und verletzungsträchtiger Sport sein kann. Ich erkläre, 
dass ich die Anlage ausschliesslich auf eigene Gefahr benutze und die alleinige Verantwortung für 
meine persönlichen Besitzgegenstände trage. Für sämtliche Schäden am gemieteten Material wie 
z.B. Velo, Helm, Schuhe etc., oder auch bei dessen Verlust, kann der Mieter haftbar gemacht werden. 
Dies betrifft auch die benutzte Infrastruktur wie z.B. die Fahrbahn, Startrampen, Startgates etc. 
 
Ich befreie das Unternehmen Velodrome Suisse AG mit Sitz in 2540 Grenchen/Schweiz von sämtlich 
abdingbaren Haftungsansprüchen, einschliesslich sämtlicher Ansprüche, die ich oder meine Erben 
oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund Verletzungen, Schäden oder im Todesfall geltend machen 
könnten.  
 
Die Vorschriften im Tissot Velodrome gemäss der Haus- und Benutzerordnung, welche integrative 
Bestandteile dieser Nutzungsvereinbarung bilden, müssen jederzeit eingehalten werden. 
Widerhandlungen können Sanktionen wie z.B. Ausschluss vom Training auf der BMX- und 
Pumptrackanlage und die Tragung von Haftungsansprüchen zur Folge haben. 
 
 
Ort, Datum: _______________________________________ 
 
 
Unterschrift: _______________________________________ 
(Bei Minderjährigen unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


